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Geſchäftsordnung
für die

Tandesausſchüſſe der Kriegsbeſchädigtenfürſorge
und der

Kriegshinterbliebenenfürſorge .—

——b—— — —

81 .

Die Landesausſchüſſe der Kriegsbeſchädigtenfür⸗
ſorge und der Kriegshinterbliebenenfürſorge
werden nach den Beſtimmungen des § 9 der Satzung des

Vereins Badiſcher Heimatdank gebildet . Ihnen liegt die geſamte

vom Badiſchen Heimatdank übernommene Fürſorge im Sinne

und Umfang der §§S 2, 3 und 8 der Satzung ob . Innerhalb

ſeines Aufgabenkreiſes übt jeder Landesausſchuß ſeine Tätigkeit
ſelbſtändig aus .

2

Jeder Landesausſchuß ſetzt ſich aus einem Vorſtand

der aus höchſtens 9 Perſonen beſteht , und aus mindeſtens 36

weiteren Mitgliedern zuſammen .

833

Der Vorſtand jedes Landesausſchuſſes wird gemäß § 9

Abfatz 2 — 4 der Satzung des Badiſchen Heimatdank gebildet .
Er trifft , ſoweit dieſe Satzung nichts anderes beſtimmt , die zur

Durchführung des Aufgabenkreiſes des Landesausſchuſſes

erforderlichen Maßnahmen ſelbſtändig und faßt ſeine Beſchlüſſe

nach der Beſtimmung des § 12 Abſatz 2 und 3 der Satzung .
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Der Vorſtand wählt aus ſeiner Mitte einen Vorſitzenden
und deſſen Stellvertreter . Ferner beſtellt er einen Geſchäfts - ⸗
führer und deſſen Stellvertreter ſowie einen Schatzmeiſter ;

dieſe Perſonen brauchen dem Landesausſchuß nicht anzugehören .
Die laufenden Geſchäfte werden nach näherer Angabe

des Vorſtands durch eine Geſchäftsſtelle geführt , die vom

Geſchäftsführer geleitet wird .

Zur Beratung und Behandlung einzelner Fragen und

Angelegenheiten kann der Vorſtand Sonderausſchüſſe nach
§ 12 Abſatz 5 der Satzung errichten

8

In beſonders wichtigen Angelegenheiten entſcheidet jeder

Landesausſchuß in ſeiner Geſamtheit . Ausdrücklich vor⸗

behalten ſind ihm 8

à ) die, Feſtſetzung des Voranſchlags ;
b ) die Verbeſcheidung der Rechnung ;
e) Satzungsänderungen und Auflöſung des Vereins

Badiſcher Heimatdank ;

d ) die Veräußerung von Grundſtücken , ſofern der Wert

20000 / überſteigt .

Auch hat der Landesausſchuß den jeweiligen Rechenſchafts —
bericht des Vorſtands entgegen zu nehmen .

Jeder Landesausſchuß tritt in der Regel ſpäteſtens im

Monat Juli jedes Jahres zu einer ordentlichen Sitzung

zuſammen . Der Vorſtand kann jeder Zeit die Einberufung

außerordentlicher Sitzungen beſchließen ; ſolche müſſen

einberufen werden , wenn 12 Mitglieder des betreffenden

Landesausſchuſſes dies unter Angabe des Zwecks beim Vorſtand

beantragen .

r Geſamtvorſte

die beider Landesausſchüſſe

Entſcheidung zuſammenberu

and des Badiſchen Heimatdank kann

zu gemeinſamer Beratung und

ufen .

§ 6.

Die Einladung zu den einzelnen Sitzungen der Landes —

üſſe obliegt dem Vorſitzenden des Vorſtands , bei gemein⸗ausſch

ichen Sitzungen dem Vorſitzenden des Geſamtvorſtands .
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Die Einladung ſoll mit einer Tagesordnung verſehen

ſein und , abgeſehen von Fällen beſonderer Dringlichkeit , nicht

ſpäter als eine Woche vor dem Sitzungstag zur Abſendung

gelangen .

8

Die Verhandlungen werden von dem Vorſitzenden des

Vorſtands geleitet . Bei gemeinſchaftlichen Sitzungen und ſoweit

der Vorſitzende des Geſamtvorſtands auch anderen Sitzungen

beiwohnt , ſteht dieſem Vorſitzenden die Leitung zu .

Die Berichterſtatter werden vom Vorſitzenden des

Vorſtands der Landesausſchüſſe und bei gemeinſchaftlichen

Sitzungen vom Vorſitzenden des Geſamtvorſtands beſtimmt ,

ſoweit die Vorſitzenden nicht ſelbſt den Vortrag der Sache über —

nehmen . Über die Verhandlung iſt vom Schriftführer , der von

dem jeweiligen Vorſitzenden der Sitzung ernannt wird , eine

Niederſchrift anzufertigen .

8 8.

Die Verſammlung iſt beſchlußfähig , wenn —ein⸗

ſchließlich des Vorſtands — wenigſtens 15 Mitglieder und bei

gemeinſchaftlichen Sitzungen — einſchließlich der Vorſtände —

wenigſtens 25 Mitglieder anweſend ſind .

§ 9.

Die Beſchlüſſe werden nach Stimmenmehrheit gefaßt —

Bei Stimmengleichheit gibt die , Stimme des Vorſitzenden den

Ausſchlag ; bei Wahlen entſcheidet das Los . Die Wahlen

können , wenn kein Mitglied Widerſpruch dagegen erhebt , durch

Zuruf erfolgen , ſonſt durch Stimmzettel , welche durch ein vom

Leiter der Sitzung beſtimmtes Mitglied ausgeteilt , eingeſammelt ,

eröffnet und verleſen werden .

§ 10 .

Zur Entſcheidung über dringliche , im Voranſchlag nicht

vorgeſehene Ausgaben eines Landesausſchuſſes iſt ein Finanz —

ausſchuß zuſtändig , der aus dem Vorſtand des Landes⸗

ausſchuſſes und 5 von dem Landesausſchuß auf 2 Jahre

gewählten weiteren Mitgliedern beſteht . (§S 12 Abſatz 6 der

Satzung des Badiſchen Heimatdank . )
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